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1. Verfahren/Procédures/Procedure 

a) Nr. 211/15 
(Green Marketing – Sachbehauptungen zur geringeren Umweltbelastung durch Erdgas) 

Die Dritte Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Die Beschwerde richtet sich gegen verschiedene Aussagen der Beschwerdegegnerin, mit welchen 
diese positive klimatische Auswirkungen durch die Benutzung von Erdgas als Energieträger bewirbt. 
Die Beschwerdeführerin macht grundsätzlich geltend, dass es irreführend sei, Erdgas als umwelt-
freundlich zu bezeichnen. Sie beruft sich auf Grundsatz Nr. 3.5 der Lauterkeitskommission und  
Art. 3 ICAP. 

2 Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. Sie erläutert in ihrer umfang-
reichen Beschwerdeantwort, weshalb die von der Beschwerdeführerin gerügten Aussagen zulässig 
und begründet sein sollen. Darüber hinaus weist die Beschwerdegegnerin noch darauf hin, dass sie 
die generelle Aussage, wonach Erdgas die Umwelt weniger belaste als Holzschnitzel und Pellets, 
nicht mehr verwende. 

3 Angaben über eigene Produkte und Dienstleistungen müssen nach dem Verständnis der ange-
sprochenen Durchschnittsadressaten richtig sein und sie dürfen nicht irreführen (Art. 3 Abs. 1 lit. b 
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG; Grundsatz Nr. 1.1 Ziff. 2 der Lauterkeits-
kommission). Entsprechend darf auch der Vergleich von eigenen Produkten mit Konkurrenzproduk-
ten nicht unrichtig oder irreführend sein (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG, Grundsatz Nr. 3.5 der Lauterkeits-
kommission). Zudem ergibt sich auch aus dem Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing 
Communication Practice (siehe auch Art. 1 Abs. 3 des Geschäftsreglements zur Anwendung der ICC-
Richtlinien), dass umweltspezifische Werbeaussagen genau bleiben und keine unklaren oder vagen 
Vorstellungen vermitteln sollen (Article E1 des ICC Codes). Darüber hinaus verlangt Article E3 des 
ICC Codes, dass jede vergleichende Aussage spezifisch sein soll und die Grundlage des Vergleichs 
eindeutig zu sein hat. Umweltbezogene Überlegenheit gegenüber Wettbewerbern soll zudem nur 
behauptet werden, wenn ein signifikanter Vorteil nachgewiesen werden kann. 

4 Die erste beanstandete, vergleichende Aussage lautet «Erdgas ist eine natürliche Energie, die tief in 
der Erde entstanden ist und die Umwelt weniger belastet als Heizöl, Holzschnitzel, Pellets oder  
importierter Kohlestrom» (Ziff. 1 der «Beanstandungen» in der Beschwerde). Nach Auffassung der 
Beschwerdeführerin ist die Behauptung der geringeren Umweltbelastung nur gegenüber Heizöl 
korrekt. 

5 Die Behauptung der geringeren Umweltbelastung ist eine Sachbehauptung, für welche der  
Beschwerdegegnerin der Nachweis der Richtigkeit obliegt (Art. 13a UWG, Grundsatz Nr. 1.9 der  
Lauterkeitskommission). Als vergleichende Sachbehauptung zu einer umweltbezogenen Überlegen-
heit untersteht die Aussage zudem den erhöhten obgenannten Anforderungen. 

6 In Ihrer Stellungnahme macht die Beschwerdegegnerin geltend, dass die Ausführungen der  
Beschwerdegegnerin zur Bestreitung der Richtigkeit der Aussage nicht korrekt seien. Sie macht  
eigene Ausführungen dazu, wie die Umweltbelastung der verschiedenen Heizmethoden zu beurtei-
len sei. Ihrer Stellungnahme sind aber keinerlei Beweismittel (Gutachten unabhängiger Dritter etc.) 
beigelegen, welche die Richtigkeit der absoluten Behauptung der geringeren Umweltbelastung in 
der geforderten Offensichtlichkeit und Klarheit nachweisen. In der Stellungnahme weist die  
Beschwerdegegnerin zudem betreffend Holzschnitzel und Pellets selber darauf hin, dass die  
generelle Aussage, wonach Erdgas die Umwelt weniger belaste, auf Grund der aktuellen UBP-
Bewertungen nicht mehr zutreffe. 

7 Zusammenfassend kann demnach festgehalten werden, dass die Beschwerdegegnerin die offen-
sichtliche Richtigkeit der Aussage «Erdgas belastet die Umwelt weniger als Heizöl, Holzschnitzel, 
Pellets oder importierter Kohlestrom» nicht nachgewiesen hat. Die Beschwerde ist bezüglich dieser 
Aussage daher gutzuheissen. 
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8 Die zweite, von der Beschwerdeführerin beanstandete Aussage lautet (Ziff. 2 der «Beanstandungen» 
in der Beschwerde): «Heute ist die klimapolitisch wirksamste Massnahme, Heizöl durch Erdgas zu 
ersetzen». Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass beispielsweise der Ersatz von Heizöl mit  
einer Wärmepumpenheizung klar wirksamer sei als der Ersatz mit Erdgas. 

9 Die Superlativbehauptung der klimapolitisch wirksamsten Massnahme zur Überlegenheit des eige-
nen Produktes untersteht den obgenannten strengen Beweisanforderungen für umweltbezogene 
Behauptungen. In ihrer Stellungnahme macht die Beschwerdegegnerin einzig geltend, dass die Aus-
sage im Gesamtkontext der fraglichen Internetseite mit Blick auf die Entwicklungsperspektiven im 
Zeithorizont der Energiestrategie 2050 zu verstehen sei. Sie macht zudem Aussagen zu einer tiefe-
ren CO2-Intensität der Nutzung von Erdgas im Vergleich zu Erdöl. Diese Ausführungen ändern aber 
nichts daran, dass die beanstandete Aussage die allgemeine Superlativbehauptung der wirksamsten 
Massnahme beinhaltet. Die Beschwerdegegnerin offeriert in ihrer Stellungnahme keinerlei Be-
weismittel zur Richtigkeit dieser Sachbehauptung (siehe auch oben Randziffer 6). Die Beschwerde 
ist daher auch bezüglich der Aussage «Heute ist die klimapolitisch wirksamste Massnahme, Heizöl 
durch Erdgas zu ersetzen.» gutzuheissen. 

10 Die dritte beanstandete Behauptung beinhaltet keinen Vergleich mit anderen Energieträgern,  
sondern lautet: «Wer jetzt auf eine neue Erdgas-Heizung setzt, dem dankt die Natur» (Ziff. 3 der 
«Beanstandungen» in der Beschwerde, und in analoger Form auch in Ziff. 1.). Für den Durch-
schnittsadressaten ergibt sich der Sinngehalt, dass der Ersatz einer alten Heizung durch eine neue 
Erdgas-Heizung einen positiven umweltspezifischen Effekt hat. Dass eine neue Heizung in der Regel 
umweltfreundlicher ist als eine alte Heizung, ist wohl offensichtlich richtig. Einen weiteren Bedeu-
tungsinhalt hat die von der Beschwerdeführerin beanstandete Aussage nicht. Insbesondere kann ihr 
nicht die Bedeutung zugemessen werden, sie suggeriere, dass Erdgas unschädlich sei für die Natur. 
Die Beschwerde ist für die Aussage «Wer jetzt auf eine neue Erdgas-Heizung setzt, dem dankt die 
Natur» daher abzuweisen. 

11 In Ziffer 4 ihrer Anträge beantragt die Beschwerdeführerin, es sei ihr zu erlauben, den Entscheid der 
Lauterkeitskommission zu veröffentlichen. Den Parteien eines Beschwerdeverfahrens vor der 
Schweizerischen Lauterkeitskommission ist es nicht untersagt, Entscheide der Kommission in  
Medien etc. zu kommunizieren. Es wird aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Ent-
scheide richtig und nicht irreführend kommuniziert werden müssen. Unrichtige oder irreführende 
Angaben über Entscheide der Lauterkeitskommission können gegen das Gesetz gegen den unlaute-
ren Wettbewerb verstossen (Art. 3 Abs. 1 lit. a und b UWG). Solche Verstösse können die üblichen  
zivilrechtlichen Folgen haben (Verbotsurteil, Schadenersatz, Gewinnherausgabe etc.) und können 
auch strafrechtlich verfolgt werden (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, Art. 23 UWG). 
Die Veröffentlichung eines Entscheides liegt im Risiko der Partei, welche den Entscheid kommuni-
ziert. Allfällige Ansprüche der Gegenpartei oder Dritter, welche aufgrund der Veröffentlichung ent-
stehen können, sind der veröffentlichenden Partei gegenüber geltend zu machen. 

b e s c h l i e s s t : 

1. Der Beschwerdegegnerin wird empfohlen, die folgenden Sachbehauptungen resp. analoge  
Behauptungen inskünftig zu unterlassen: 

- «Erdgas belastet die Umwelt weniger als Heizöl, Holzschnitzel, Pellets oder importierter 
Kohlestrom» 

- «Heute ist die klimapolitisch wirksamste Massnahme, Heizöl durch Erdgas zu ersetzen.» 

2. Im Weiteren wird die Beschwerde abgewiesen. 
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b) Nr. 212/15 
(Green Marketing – Sachbehauptungen zum Heizen mit Öl) 

Die Dritte Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Werbeaussagen «der Ersatz einer alten Ölheizung 
durch eine neue Ölheizung ist in jedem Fall die günstigste Variante» sowie «Ölheizungen leisten  
einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz» sowie Abwandlungen davon unrichtig und irreführend 
seien und damit gegen die Grundsätze 3.5 und 3.6 der Lauterkeitskommission sowie gegen Art. 3 
ICAP verstossen. Sie begründet dies in ihrer Beschwerde im Detail. 

2 Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. In ihrer Stellungnahme  
erläutert sie, weshalb die Ausführungen in der Beschwerde und den damit eingereichten Beilagen  
unzutreffend seien. Des Weiteren bestreitet die Beschwerdegegnerin, dass sie per se behaupte,  
Ölheizungen würden einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Eine solche Aussage 
würde sich in ihren Unterlagen nirgends finden. Sie mache nur Aussagen zum Vergleich von alten 
Ölheizungen mit neuen Ölheizungen. So werde die Aussage «leisten einen Beitrag zum Umwelt-
schutz» im Hinblick auf die Verwendung von Heizöl mit niedrigem Schwefelgehalt gemacht, der in 
der Regel mit dem Einsatz der Brennwerttechnik einhergehe. In diesem Sinne stelle der Ersatz  
eines älteren Systems durch eine neue moderne Ölheizung einen Beitrag zum Umwelt- und Klima-
schutz dar. 

3 Angaben über eigene Produkte und Dienstleistungen müssen nach dem Verständnis der ange-
sprochenen Durchschnittsadressaten richtig sein und sie dürfen nicht irreführen (Art. 3 Abs. 1 lit. b 
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG; Grundsatz Nr. 1.1 Ziff. 2 der Lauterkeits-
kommission). Entsprechend darf auch der Vergleich von eigenen Produkten mit Konkurrenzproduk-
ten nicht unrichtig oder irreführend sein (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG, Grundsatz Nr. 3.5 der Lauterkeits-
kommission). Zudem ergibt sich auch aus dem Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing 
Communication Practice (siehe auch Art. 1 Abs. 3 des Geschäftsreglements zur Anwendung der ICC-
Richtlinien), dass umweltspezifische Werbeaussagen genau bleiben und keine unklaren oder vagen 
Vorstellungen vermitteln sollen (Article E1 des ICC Codes). Darüber hinaus verlangt Article E3 des 
ICC Codes, dass jede vergleichende Aussage spezifisch sein soll und die Grundlage des Vergleichs 
eindeutig zu sein hat. Umweltbezogene Überlegenheit gegenüber Wettbewerbern soll zudem nur 
behauptet werden, wenn ein signifikanter Vorteil nachgewiesen werden kann. 

4 Die in Ziff. 1 a) – e) beanstandeten Aussagen (Ziff. 1 der «Beanstandungen» in der Beschwerde),  
dass der Ersatz einer alten Ölheizung durch eine neue Ölheizung in jedem Fall die günstigste Vari-
ante sei, sind Tatsachenbehauptungen, für welche die Beschwerdegegnerin die Beweispflicht trägt. 
Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass Öl-Heizungen höhere Jahreskosten aufweisen als  
andere Heizsysteme. 

5 In ihrer Stellungnahme versucht die Beschwerdegegnerin, die von der Beschwerdeführerin einge-
reichten Unterlagen zum Nachweis der Unrichtigkeit der Kostenbehauptungen als nicht schlüssig 
darzulegen. Da die Beweispflicht zur Richtigkeit der eigenen Aussage der Beschwerdegegnerin  
obliegt, muss die Beschwerdegegnerin vielmehr eigene Beweismittel zur Richtigkeit vorlegen kön-
nen. Diesbezüglich reicht die Beschwerdegegnerin einzig eine offenbar selbst erstellte Tabelle ein 
(Anhang 1 zur Beschwerdeantwort). Diese Tabelle stellt somit eine Parteibehauptung dar und ist 
nicht geeignet, als Beweismittel für die Richtigkeit der fraglichen Aussage zu dienen. Zusammen-
fassend kann somit festgehalten werden, dass die Beschwerdegegnerin den Nachweis der Richtig-
keit der Sachbehauptung (sowie Abwandlungen davon), dass der Ersatz einer alten Ölheizung durch 
eine neue Ölheizung in jedem Fall die günstigste Variante sei, nicht erbracht hat. Die Beschwerde ist 
bezüglich dieser beanstandeten Aussage daher gutzuheissen. 
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6 Die in Ziff. 2 a) und b) der «Beanstandungen» in der Beschwerde kritisierten Sachaussagen zum 
positiven Effekt einer neuen Ölheizung bezieht der Durchschnittsadressat im Sachzusammenhang 
auf eine alte Ölheizung. Es kann der Beschwerdegegnerin nicht untersagt werden, auf diese offen-
sichtlich richtige Tatsache hinzuweisen, um den Ersatz einer alten Ölheizung mit einem neuen Pro-
dukt zu bewerben. Es handelt sich dabei auch nicht um eine irreführende Selbstverständlichkeit  
im Sinne des Grundsatzes Nr. 3.6 der Lauterkeitskommission. Die Beschwerde ist bezüglich der  
Beanstandungen Ziff. 2 a) und b) abzuweisen. 

7 Die Superlativbehauptung «Die Ölheizungstechnik ist häufig der wirkungsvollste und wirtschaft-
lichste Weg zu sparsamem Energieverbrauch und mehr Klimaschutz…» (Ziff. 2 c) der «Beanstan-
dungen in der Beschwerde) wird von den Durchschnittsadressaten auch im vorliegenden Sach-
zusammenhang, entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin, als Vergleich zu anderen  
Heizungssystemen aufgefasst. Für dieses Verständnis der Durchschnittsadressaten obliegt der  
Beschwerdegegnerin die obgenannte strenge Beweispflicht. Der Stellungnahme der Beschwerde-
gegnerin sind keine diesbezüglichen Beweismittel zu entnehmen. Die Beschwerde ist daher für die 
Aussage «Die Ölheizungstechnik ist häufig der wirkungsvollste und wirtschaftlichste Weg zu spar-
samem Energieverbrauch und mehr Klimaschutz» gutzuheissen. 

8 Ebenfalls gutzuheissen ist die Beschwerde für die beanstandete Aussage «Bei der Wahl des Heiz-
systems ist es umweltmässig betrachtet nahezu gehüpft wie gesprungen, für welche Anlage man 
sich entscheidet, […]». Die Beschwerdegegnerin ruft damit dazu auf, im Rahmen einer Gesamt-
sanierung auf eine individuelle Betrachtung der Heizträger zu verzichten. Die fragliche Aussage 
weckt damit auch gemäss Article E1 des ICC Codes verpönte unscharfe Vorstellungen über die  
Umweltfreundlichkeit verschiedener Heizsysteme. Daran ändert auch der für die Durchschnitts-
adressaten wenig verständliche Nebensatz «wenn sich unter dem Strich die Ökobilanzen von  
Nutzwärmeprozessen immer mehr angleichen» nichts. Unabhängig davon, dass die Beschwerde-
gegnerin keinerlei Beweismittel zur Richtigkeit ihrer Sachbehauptung offeriert, ist die Beschwerde 
in diesem Punkt daher gutzuheissen. 

9 In Ziffer 5 ihrer Anträge beantragt die Beschwerdeführerin, es sei ihr zu erlauben, den Entscheid  
der Lauterkeitskommission zu veröffentlichen. Den Parteien eines Beschwerdeverfahrens vor der 
Schweizerischen Lauterkeitskommission ist es nicht untersagt, Entscheide der Kommission in  
Medien etc. zu kommunizieren. Es wird aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Ent-
scheide richtig und nicht irreführend kommuniziert werden müssen. Unrichtige oder irreführende 
Angaben über Entscheide der Lauterkeitskommission können gegen das Gesetz gegen den unlaute-
ren Wettbewerb verstossen (Art. 3 Abs. 1 lit. a und b UWG). Solche Verstösse können die üblichen  
zivilrechtlichen Folgen haben (Verbotsurteil, Schadenersatz, Gewinnherausgabe etc.) und können 
auch strafrechtlich verfolgt werden (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, Art. 23 UWG). 
Die Veröffentlichung eines Entscheides liegt im Risiko der Partei, welche den Entscheid kommuni-
ziert. Allfällige Ansprüche der Gegenpartei oder Dritter, welche aufgrund der Veröffentlichung ent-
stehen können, sind der veröffentlichenden Partei gegenüber geltend zu machen. 

b e s c h l i e s s t : 

1. Der Beschwerdegegnerin wird empfohlen, die folgenden Sachbehauptungen resp. analoge  
Behauptungen inskünftig zu unterlassen: 

- «Der Ersatz einer alten Ölheizung durch eine neue Ölheizung ist in jedem Fall die  
günstigste Variante»  

- «Die Ölheizungstechnik ist häufig der wirkungsvollste und wirtschaftlichste Weg zu  
sparsamem Energieverbrauch und mehr Klimaschutz» 

- «Bei der Wahl des Heizsystems ist es umweltmässig betrachtet nahezu gehüpft wie  
gesprungen, für welche Anlage man sich entscheidet» 

2. Im Weiteren wird die Beschwerde abgewiesen. 
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c) Nr. 215/15 
(Direktmarketing – Angebotsrechnung an Nicht-Abonnenten einer Zeitung) 

Die Dritte Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Nach Auffassung des Beschwerdeführers vermittle das Schreiben «Angebotsrechnung» der  
Beschwerdegegnerin den irreführenden Eindruck, dass ein bestehendes Zeitungsabonnement  
weitergeführt werde. Zudem beanstandet er das telefonische Nachfassen an einem Abend um  
20:30 Uhr als Verletzung seiner Privatsphäre. Darüber hinaus seien Adressen von Verstorbenen  
benutzt worden, was ethisch fragwürdig sei. 

2 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass die Beschwerde nicht hinreichend begründet sei.  
Es gehe daraus nicht hervor, weshalb das Verhalten der Beschwerdegegnerin unrechtmässig sei. 
Darüber hinaus handle es sich nicht um eine Sache von grundsätzlicher Bedeutung, weshalb auf  
die Beschwerde ebenfalls nicht einzutreten sei. Falls auf die Beschwerde doch eingetreten werde, 
beantragt die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer habe die 
Tatsache unterschlagen, dass er vor dem beanstandeten Schreiben die Zeitung der Beschwerde-
gegnerin während zwei Wochen kostenlos zugestellt erhalten habe. Vor der Zeitungszustellung habe 
der Beschwerdeführer zudem ein detailliertes Informationsschreiben zu diesem kostenlosen und 
unverbindlichen Probeabo erhalten. Zudem sei auch die «Angebotsrechnung» mit einem Schreiben 
begleitet gewesen, welches der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde unterschlagen habe. Auch 
daraus habe sich klarerweise die Unverbindlichkeit der beigelegten Angebotsrechnung ergeben. 

3 Auch der Telefonanruf sei gemäss Beschwerdegegnerin rechtmässig gewesen. Die Telefon 
nummer des Beschwerdeführers sei nicht mit einem Stern im Register versehen und die  
Adresse des Beschwerdeführers befinde sich aufgrund eines früheren Abonnements im System  
der Beschwerdegegnerin. 

4 Bei der Zustellung des Briefes an eine verstorbene Person habe es sich um einen einmaligen  
Verarbeitungsfehler gehandelt. 

5 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass die Beschwerde nicht genügend begründet sei,  
weshalb auf die Beschwerde nicht einzutreten sei. Das Beschwerdeverfahren vor der Lauterkeits-
kommission soll jedermann ermöglichen, kommerzielle Kommunikation durch die Kommission prü-
fen zu lassen. In diesem Sinne dient eine Beschwerde als Anlass zur Durchführung eines Verfahrens 
und wird auch als «Popularbeschwerde» bezeichnet (M. SENN, «Das Verfahren vor der Lauterkeits-
kommission», in: sic! 6/1999, S. 699). Sie ist genügend erhoben, soweit das beanstandete Werbe-
mittel und der darin beanstandete Inhalt nachvollziehbar benannt sind. Die Begründung der  
Beschwerde dient ebenfalls einzig der Nachvollziehbarkeit der Frage, weshalb der Beschwerde-
führer die Beschwerde eingereicht hat. Diesen geringen Anforderungen genügt die vorliegende  
Beschwerde, weshalb auf sie einzutreten ist. 

6 Der von der Beschwerdegegnerin ebenfalls angerufene Art. 10 Abs. 1 des Geschäftsreglements der 
Lauterkeitskommission verhindert das Eintreten ebenfalls nicht. Die dort festgehaltene Bedingung 
der grundlegenden Bedeutung einer Streitsache ist nach neuerer ständiger Praxis der Lauterkeits-
kommission nur dann Eintretensvoraussetzung, wenn ansonsten eigentlich ein Grund zur Nichtan-
handnahme im Sinne von Art. 9 Abs. 1 vorliegt, zum Beispiel bei Einstellung der fraglichen kommer-
ziellen Kommunikation durch die beschwerdegegnerische Partei (Art. 9 Abs. 1 lit. b des  
Geschäftsreglements der SLK). 

7 Aus folgenden Gründen ist die Beschwerde aber abzuweisen. Wie sich aus der Stellungnahme der 
Beschwerdegegnerin ergibt, erfolgte der Versand der beanstandeten Angebotsrechnung nach einem 
ersten Schreiben an den Beschwerdeführer, in welchem diesem das Probeabo vorgestellt wurde 
(Beilage 3 zur Stellungnahme der Beschwerdegegnerin). Vor dem Ablauf des Probeabos wurde dann 
die fragliche «Angebotsrechnung» zusammen mit einem zweiten Informationsschreiben versandt 
(Beilage 4 zur Stellungnahme der Beschwerdegegnerin). 
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8 Gemäss Grundsatz Nr. 4.6 der Lauterkeitskommission ist der Gebrauch von als Rechnungen gestal-
teten Formularen zu Bestellzwecken unlauter, sofern im Text oder in begleitenden Schriftstücken 
nicht unmissverständlich hervorgehoben wird, dass eine blosse Einladung zur Bestellung vorliegt. 
Diesen Anforderungen der Unmissverständlichkeit genügen die von der Beschwerdegegnerin ein-
gereichten Begleitschreiben. So wird darin beispielweise klar und offensichtlich darauf hingewiesen, 
dass das Probeabo unverbindlich erfolgte und an keine Verpflichtungen geknüpft ist. In diesem  
Sinne ist der Beschwerdegegnerin aber doch zu empfehlen, auf die in diesem Zusammenhang  
unklare Formulierung «Wir freuen uns, Sie auch weiterhin zu unseren treuen Abonnenten zählen zu 
dürfen» zu verzichten, auch wenn damit im vorliegenden Fall aus den obgenannten Gründen keine 
unlautere Irreführung begründet wird. 

9 Ebenfalls nicht zu beanstanden ist der vom Beschwerdeführer behauptete Telefonanruf um 20:30 
Uhr. Eine Widerrechtlichkeit ergäbe sich bei Missachtung eines Sterneintrages im Sinne von Art. 3 
Abs. 1 lit u des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Andernfalls sind Telefonanrufe 
zu Werbezwecken grundsätzlich zulässig (siehe dazu die weiteren Erläuterungen im Informations-
blatt «Auslegung von Art. 3 Abs. 1 lit. u UWG betreffend Sterneintrag» der Lauterkeitskommission 
vom 7. November 2012, abrufbar auf der Webseite der SLK). Der Beschwerdeführer behauptet nicht, 
dass seine Telefonnummer in den Verzeichnissen mit einem solchen Sterneintrag versehen ist und 
gemäss Ausführungen der Beschwerdegegnerin besteht auch kein solcher. Auch die Anrufzeit um 
20:30 Uhr liegt innerhalb einer angemessenen Berücksichtigung der Nachtruhe von Nummern-
inhabern. 

10 Aus der Beschwerde ergibt sich zudem nicht, dass die Beschwerdegegnerin regelmässig die Adres-
sen von Verstorbenen zu Werbezwecken anschreibt. Der Beschwerde liegt nur ein einzelnes, sol-
ches Schreiben bei. Im Rahmen der Abwicklung von Massenkommunikation kann es auch bei gebo-
tener Sorgfalt zu einem solchen Fehler kommen. Sollte dies vorliegend tatsächlich der Fall sein, so 
ist dies für alle involvierten Parteien unangenehm. Eine Unlauterkeit ist bei einem solchen Versehen 
aber nicht zu bejahen. 

b e s c h l i e s s t : 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 
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d) Nr. 216/15 
(Beweispflicht – Aussagen zu Erektionsspray) 

Die Dritte Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Der Beschwerdeführer macht geltend, dass verschiedene werberische Aussagen zum beworbenen 
Produkt gegen Erektionsprobleme («Tausende von Personen weltweit haben ihn erfolgreich ange-
wandt», «durchgeführte Tests beweisen das», [...] wird in Frankreich unter ständiger Kontrolle her-
gestellt») durch die Beschwerdegegnerin zu beweisen seien. 

2 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass es sich um ein in Frankreich hergestelltes Kosmetik-
produkt mit entsprechendem Attest handle. Der Spray sei alleine in der Schweiz über 5‘500 mal ver-
kauft worden. Die Werbung für ein Produkt gegen Erektionsstörungen sei im Gegensatz zur Meinung 
des Beschwerdeführers auch nicht obszön. Das Produkt werde gegen Rechnung versendet. Es sei 
den Kunden nach Prüfung des Produktes überlassen, zu entscheiden, ob sie das Produkt tatsächlich 
kaufen. Die Beschwerdegegnerin hat ihrer Stellungnahme ein solches Attest und die Verkaufszahlen 
unter Wahrung der Vertraulichkeit beigelegt. 

3 Das Wirkungsversprechen einer sofortigen Erektion ist eine Sachbehauptung, für welche die  
Beschwerdegegnerin als Werbetreibende den Richtigkeitsnachweis zu erbringen hat (Art. 13a des 
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG; Grundsatz Nr. 1.9 der Lauterkeitskommission). 
Dem vertraulich zu behandelnden Attest, welches als Beilage der Beschwerdeantwort angefügt 
worden ist, kann ein solcher objektiver Wirkungsnachweis nicht entnommen werden. Die Ausfüh-
rungen in diesem Attest beziehen sich unter anderem auf die Inhaltsangaben und deren Richtigkeit. 
So umschreibt das Zertifikat auf der Frontseite seinen Inhalt wie folgt: «The certification is appli-
cable to: Production, control, storage and packaging of Cosmetic products». Da der Nachweis der  
Richtigkeit des Wirkungsversprechens demnach nicht erbracht wurde, ist die Werbebehauptung 
«Endlich eine effektive Lösung bei Erektions-Problemen – Sofortige Wirkung» und analoger  
Versprechen als unrichtig und damit unlauter im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG zu beurteilen und 
die Beschwerde gutzuheissen. Die Beschwerdegegnerin weist in ihrer Beschwerdeantwort selber 
darauf hin, dass es sich beim vorliegenden Produkt um ein Kosmetika und demnach nicht um ein 
zugelassenes Heilmittel handelt. Der Beschwerdegegnerin ist daher dringend zu empfehlen, auf 
diese Wirkungsversprechen zu verzichten. Denn das Versprechen der Beseitigung von Erektions-
problemen ist nach Auffassung der Lauterkeitskommission ein für Kosmetika unzulässiges Heil-
versprechen. Hinweise auf medizinische Eigenschaften sind nur für in der Schweiz zugelassene  
Arzneimittel zulässig. Verstösse gegen die entsprechenden Bestimmungen im Heilmittel- und  
Kosmetikrecht können von den Behörden von Amtes wegen strafrechtlich verfolgen. 

4 Mit den vertraulich zu behandelnden Verkaufszahlen hat die Beschwerdegegnerin hingegen die 
Richtigkeit ihrer Aussage zur Anwendung des beworbenen Sprays durch Tausende von Personen  
erbracht. Diesbezüglich ist die Beschwerde abzuweisen.  

5 Die in der Beschwerde zitierte Textstelle «Lassen Sie mich nochmals betonen, dass […]» wird vom 
Durchschnittsadressaten nicht als Testimonial im Sinne des Grundsatzes Nr. 3.2 Ziff. 2 der Lauter-
keitskommission verstanden, sondern als Aussage des Werbetreibenden selber. Daher ist auch  
kein Nachweis zur Existenz des Verfassers dieser Zeilen notwendig. Auch in diesem Punkt ist die 
Beschwerde abzuweisen. 

b e s c h l i e s s t : 

1. Der Beschwerdegegnerin wird empfohlen, inskünftig auf die Werbeaussage «Endlich eine  
effektive Lösung bei Erektions-Problemen – Sofortige Erektion» und analoge Wirkungsver-
sprechen inskünftig zu verzichten. 

2. Im Weiteren wird die Beschwerde abgewiesen. 
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e) Nr. 207/15 
(Sexismus – Kampagne für Autowaschanlage) 

Die Dritte Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Nach Auffassung des Beschwerdeführers ist die Werbeaussage «Am Sihlquai läuft wieder ein ganz 
billiges Programm» für eine Autowaschanlage ein menschenverachtender und sexistischer Bezug 
zum ehemaligen Strassenstrich am Sihlquai in Zürich. 

2 Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. Der Bezug zum ehemaligen 
Strassenstrich sei nicht offensichtlich. Wenn er vom Publikum überhaupt wahrgenommen werde,  
so sei dies ein augenzwinkernder Bezug zwischen dem Standort der beworbenen Autowaschanlage 
und dem Ruf des Sihlquais. Es müsse zulässig sein, auf diesen Bezug zum Standort der Beschwer-
degegnerin hinzuweisen. Eine Herabsetzung von Frauen resp. Prostituierten als Ware sei nicht  
erkennbar. Es gehe auch nicht darum, dass der Preis heruntergedrückt werden könne. Darüber  
hinaus sei die Werbekampagne ausgelaufen. Es bestehe auch nicht die Absicht, diese wieder auf-
zunehmen. 

3 Kommerzielle Kommunikation ist nach dem Verständnis der Durchschnittsadressaten zu beurteilen 
(Grundsatz Nr. 1.1 Ziff. 2 der Lauterkeitskommission). Vorliegend wird das offenbar im Kreis 5 in  
Zürich veröffentlichte Plakat von den dortigen Adressaten und wohl auch von den Hörern von regio-
nalen Radiohörern im Raum Zürich als klare Bezugnahme auf den ehemaligen Strassenstrich am 
Sihlquai verstanden. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin erscheint diese Bezug-
nahme geradezu offensichtlich. Ohne diese Bezugnahme wäre das fragliche Kommunikationsmittel 
ohne besonderen kommunikativen Inhalt und das von der Beschwerdegegnerin angesprochene  
«Augenzwinkern» würde nicht stattfinden. 

4 Die Bezugnahme zur Prostitution ist nicht per se problematisch. In diesem Sinne ist die Auffassung 
der Beschwerdegegnerin zu teilen. Damit liegt auch keine geschlechterdiskriminierende oder sexis-
tische Werbung im Sinne des Grundsatzes Nr. 3.11 der Lauterkeitskommission vor. Der Strassen-
strich am Sihlquai steht aber exemplarisch für die Prostitution durch drogenabhängige, randstän-
dige oder sich anderweitige, in einer Notsituation befindliche Frauen und Männer. Aus der Situation 
dieser Personen heraus ergab es sich, dass sich diese Menschen zu Billigstpreisen prostituierten. 

5 Gemäss Art. 4 Abs. 1 des Konsolidierten Kodex der Internationalen Handelskammer (ICC) «Praxis 
der Werbe- und Marketingkommunikation» (siehe auch Art. 1 Abs. 3 des Geschäftsreglements zur 
Anwendung der ICC-Richtlinien, herunterladbar auf der Webseite der Lauterkeitskommission) hat 
Werbe- und Marketingkommunikation die Würde des Menschen zu wahren. Daher soll sich kom-
merzielle Kommunikation nicht das Leid anderer Menschen zu Nutze machen (Art. 4 Abs. 2 des ICC 
Kodex). 

6 Mit der Bezugnahme auf die ehemalige Prostitution unter unmenschlichen Bedingungen am Sihl-
quai verletzt die vorliegende Kommunikation dieses Gebot der Wahrung der Würde der Menschen  
im Sinne von Art. 4 Abs. 1 und 2 des ICC-Kodex. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen. In diesem 
Sinne ist es zu begrüssen, dass die Beschwerdegegnerin die Kampagne gemäss ihrer Stellung-
nahme hat auslaufen lassen und keine Absicht besteht, diese wieder aufzunehmen. 

b e s c h l i e s s t : 

Der Beschwerdegegnerin wird empfohlen, inskünftig auf die Werbeaussage «Am Sihlquai läuft  
wieder ein ganz billiges Programm» zu verzichten. 
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f) Nr. 209/15 
(Sexismus – Plakat für Strumpfhosen) 

Die Dritte Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Die Beschwerdeführerin erachtet die Strumpfhosenwerbung der Beschwerdegegnerin als sexis-
tisch, da die Abbildung des nackten Oberkörpers mit den verschränkten Armen des Models als  
reiner Blickfang im Sinne des Grundsatzes Nr. 3.11 der Lauterkeitskommission diene. Der nackte 
Oberkörper stehe auch in keinem Zusammenhang zum beworbenen Produkt. 

2 Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. Darüber hinaus weist sie darauf 
hin, dass die Kampagne am 1. November 2015 endete. 

3 Der Beschwerdeführerin kann nicht beigepflichtet werden, dass der nackte Oberkörper der Frau  
als reiner Blickfang diene und daher der Grundsatz Nr. 3.11 zur geschlechterdiskriminierenden 
Werbung verletzt sei. Strumpfhosen werden als Unterwäsche auf der nackten Haut getragen. Die 
Bewerbung von Strumpfhosen muss möglich sein, indem eine sie tragende Frau abgebildet wird.  
Die Abbildung des nackten Oberkörpers erfolgt vorliegend mit der gebotenen Zurückhaltung, indem 
die verschränkten Arme einen Grossteil des Oberkörpers bedecken. Eine Verletzung des Grund-
satzes Nr. 3.11 ist aus diesen Gründen zu verneinen und die Beschwerde ist abzuweisen. 

b e s c h l i e s s t : 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

 

 

 


